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Bekanntmachung .
Die mit dem I . October d . Z . in Wirksamkeit tretende neue Acrisevrd -

nung ptr die Stadt Wiesbaden wird nachfolgend hiermit zur öffentlichen
Kenntnrß gebracht .

Wiesbaden , den 24 . September 1858 . Der Bürgenneister .
« ÄüK « ; «ji . ; u « J . Fischer .

Acciscordnung für die Stadt Wiesbaden .
Nächdern ft * die Rothwcndigkeit ergeben hat , die mit der Bekannttnachung vom 1. April

185 « Publicirtc Acnseordimng für die Stadt Wiesbaden in einigen Lheilen einer Revision
8U unterwerfen , so ist nunmehr die nachfolgende revidirte Aceiseordiiung beichtoffcn worden ,welche unter Aufhebung der Bestimmungen der unter dem 1. April 1858 veröffentlichlen
Acciftvrdnnng , Mit dem 1 . Oktober 1858 in Wirksamkeit tritt .

I . Accisetarif .

§ . i .
. welchen Accisc au die ^ tadtcaffe zu entrichten , und die Säheund Maßstabe , nach welchen die Abgabe zu beckchnen und zu erheben ist , sind in dem an -

gehangten Tarife verzelchnet .
II . Verwaltungsbehörde .

Sin städtisches Acciseaun inii dem erforderlichen Bureau - und Aufsicht - personal führtdie Acciseverwalluneh Das Geschäft - local de - Accifeamts befindet sich in dem f. q ; Waifen -
baufe in der Reugaffe . Chef de - Äcciseamt » ist der Aeciseinspector , unter dcmwlben steht
ein Einnehmer oder Eassirer und da - übrige Bureau - und Aufsicht - personal .

III . Accisrbezirk .

 3 " dem Ltadtgebicte mit Einschluß der Landhäuser , der in der Gemarkung Wiesbaden
benndlichcn Hofe Mühlen und bewohnten Anlagen , sind die in dem Tarife beieichiielen
Gegenstände accisepflichtig .

’

, .tstür . Slarenthal , die Fasanerie , da - Adamsthal , die Platte , das HolzhackerhäuSchen die
Kupfennuhke , Steinmnhle , Reumühle , Dietenmukle , Wellritzmühle , Walkmühle und Klöster -
muhle ist die Accise von den daselbst zur Coiisumkion kommenden aceisepstichtigen Gegen¬
ständen durch Beschluß des Gemeinderath « jährlich zu finren und monatlich zu erheben .
IV . Allgemeine Vorschriften für den Ein -

,, Aus - und Durchgang accisepflichtiger
Gegenstände .

- . >
"

§ . 4 .
. Me

^accisepfllchtigen StaenstLitKs , welche von außerhalb des Stadtgebiete - oder au - den
V, § ■ 3 - « -sitz 2 benannten Orten und Gebäuden ( Elarentbal . Fasanerie , AdamSthal , Platte
Holzhackerhau - chcn , Kupscrmuhlc , Steinmühle , Ncumithle , Dketenmühle , Wellritzmühle Walk -

6 . k L.Uxb o^ ' nuhle ) in die Stadt eingehen , müssen unbedingt , also auch dann
'
, wenn

H ' i ^ duich dtz Stadt nach Außen gehenden , ohne irgend eine Einkehr oder Berände -
l‘a

(
cu " ß.

d -m Äcclseamt ult Revi,,on uorgesühtt werden . Es werden hierzu die
folgenden Stadteiugange und Straßen bestimmt t

0 Gaulle - und Btersiadi . r Bicinalw . g , Mündung ander Pletzmuhl « : ° ’

' 11 " us -kU - ilnt , int ch - 1 iiafo mj siffiihj



durch die untere Friedrichsstraße bi « zum RecepturgebLude , dann recht « durch

die Neugasse zum Acciseamt .
2 ) S '

durch
^

die
"

Rheinstraße , sodann die verlängerte Marktstraße oder die Kirchgaffe

bi « zur Friedrichsstraße , dann durch dieselbe und die Neugasse zum Acciseamt .

za Schiersteiner und Dotzheimer Vicinalweg :
*

durch die Schwalbacher Straße br « an tote Jnfanteriecaserne , dann durch dre

Friedrichsstraße und die Neugaffe zum Acciseamt .

4 ) Schwalbacher - und Platter - oder Limburger « Hausse « .
’

über den Michelsberg durch die Marktstraße und Neugasse zum Acciseamt .

5 ) S °
durch

'
di

"
° b

"
e WilhelmSstr ^ ße und große Burgstraße über den Markt , dann

durch die Ellenbogengasse zur Neugasse an da « Acciseamt .

6 ) ^ "
durch di ? unter . T - unusstraße , ober . WiMmsstraß « und « r ° ß ° Burastr - ß - über

den Markt , dann durch die « llenbogengaffe zur Neugaffe an da « Acciseamt .

Taunuseisenbahn und Lahn - und Rhernersenvayn :
’

durch die Rheinstraße und verlängerte MarktstraßebiS znr Friedrichsstraße ,

dann durch dieselbe und die Neugaffe zum Acciseamt .

8 ) ^ ° ?urch
°

die L - nggaffe , Markt,draße und Neugaffe rum Acciseamt .

Alle übrigen Cingänge
^

zur Stadt und Wege zum Acciseamt find für d »e » on Außen

w - aenstände verboten . Für die durchgehenden Gegenstand « muffen bei dem

Weitn ?ran «- ^ te vom Acciseamt an die in den acciseamtltchen Bezettelungen vorgeschnebenen

W ?gen Re ?ifion d « dmch
'

die Post eingehenden accisepflichtigen Gegenständ , wird be¬

sondere Anordnung getroffen werden .
ausaebenden und der aus Freilagern der

K « ■» . . . . .

weiter unten folgenden Bestimmungen ( $ • 7 . t - ! •)

Zur Declaration und Abfertigung acnsepfiichtiger Gegenstände findfolgend « Tages¬

stunden brstimmt , welche zugleich auch « IS uicau un
^

en 1
g bis Abend « 6 Uhr .

t
™ 5 SÄ » iS ?* « ° - 7

„ ^ ^ Monaten April , Mai , Juni , Juli , August und September : Vormittag « von

b ' enste « zugelaffen .
Bureauschluffe « eingehen , muffen an das Acciseamt

Transporte , welche zur Zett . des i ,
das Niederlage ,

gebracht und zur Sette desselben
Abscrtiqung de/Reihenfolge nach zu erwarten .

Ät to Bureauschluffes dürfe, ^ Transport - aus Freilagern der Stadt ,

Gegenstände in besonder « drin¬

gende ? Falle » auch au ^ den Lureaustunden ausnahmsweise Abfertigungen «. .ttr . t . n laffm .

All - vorzuführenden
- J « £

- der sonstigen Bezettelungen nach Anle ung m ^ cArung und Declaration ist der Trans -

Bureau oag ' lchlagen ch , zu declamm . Fur d . e Vorfu
^

rung
^ a $) aüä )

V- rtant unter all -» Umstanden veramw
^

r
^ ^ tlichen Auswe . « resp . «hn .

Berechnung , Su * “ " 8
Qt^ enfctn oder zur Durchfuhr declanrten Gegenstand «.

di « l^ fertraung der auf Freilager gehmven b,en7n zur Legitimation d . « Tran « -

» D » ^ ^ Weae vom Acc Famt « bis zum Haus , d . « Empfänger « und muffen da -

to
™ iS ägäS SÄ

"
» m

'
w >« , « * * * " « » •



Durchfuhr angemeldeten Gegenstände erhaltm vom Acciseamte kostmfrei einen Tranfitschein
worin der einzuhaltende Weg und die Frist zur Au - fuhr genau vorgeschrieben find .

Die auf Freilager im Stadtberinge gehenden Ladungen werden ebenfalls mit Legiti -

mationsscheinen versehen .

8 - 7 .
Wenn accisepflichtige Gegenstände , von welchen die Accisabgabe entrichtet ist , und die

Rückvergütung der Accise in Anspruch genommen wird , ausgeführt werden , so müssen die¬
selben dem Acciseamte zur Revision vorgeführt und daselbst vorschriftsmäßig declarirt werden .

Rach erfolgter Revision erhält der Transportant von dem Acciseamt kostenfrei einen
Ausfuhrschein , worin der einzuhaltende Weg und die Frist zur Ausfuhr genau vorgeschrieben
find . Die Accisabgabe wird jedoch nur zurückerstattet , wenn :

1 ) bei Wein , Obstwein , Branntwein , Bier und Essig die Quantität mindestens
8 Maas beträgt und die Ausfuhr in Gebinden erfolgt ;

2 ) bei Mehl die Quantität mindestens 1 Malter , bei Schwarz - und Weißbrod aller
Art , Semmel und Milchbrod , Zwieback und Kuchen die Quantität mindestens
80 Pfund beträgt .

Rückfichtlich desjenigen Mehls , welches für Bewohner der umliegenden Ort¬
schaften in Mühlen hiesiger Stadt aus eingebrachten Früchten gemahlen wird ,
wird die Rückvergütung in allen Fällen geleistet , wenn die Quantität nicht unter
'/ « Malier beträgt ;

8 ) bei Schlachtvieh , Fleisch und Wildpret ( ungetheilte ) Thiere auSgeführt werden .
Werden accisepflichtige Gegenstände aus unter Controle stehenden Freilagern auSgeführt ,

so sind die in $ . 8 hierüber speciell gegebenen Vorschriften genau einzuhalten .
Von dem zur Verwendung für die Militärmenage gelieferten Brod , Fleisch , Getränke ,

Elsig , Mehl und GrieS wird die Rückvergütung in der bisherigen Ausdehnung nach den
mit der Militärbehörde getroffenen Bestimmungen fortgeleistet .

V . Besondere Bestimmungen .

1. Für accisepflichtige Getränke und Flüssigkeiten .

8 . 8 .
Weinhändlern im Stadtberinge werden accisefreie Lager unter Eontrole gestattet . Sind

dieselben zugleich Weinwirthe , so ist dieses Freilager in besonderen Kellern , welche sich nicht
in den WirthsibaftSgebäuden befinden und von der Verwaltung bezüglich der Controle hierzu
für geeignet erklärt werden , zu errichten .

Jeder Weinbezug zu dem Freilager von Außen oder aus anderen Freilagern der Stadt
muß vorerst dem Acciseamt declarirt und demselben nach 8 - 4 , beziehungsweise auf den für
ein jedes Freilager speciell vorzuschreibenden Straßen vorgeführt werden .

Jeder Abgang « iS dem Freilager nach außerhalb de » AccisebezirkS oder in andere
Freilager der Stadt muß dcm Acciseamt declarirt und zur Revision vorgesührt werden ,
widrigenfalls neben Ansatz der angedrohten Strafe der Abgang als nicht erfolgt angenommen
wird und von der abgegangenen Quantität die Accisabgabe nach dem höheren Tarifsätze
von 8 fl . per Ohm zu entrichten ist .

Jngleichen muß jeder Abgang aus dem Freilager durch Verkauf oder Abgabe an Wirthe
oder Private der Stadt , sofern der Abgang in Gebinden erfolgt , oder bei dem Abgang in
Flaschen und Krügen die Anwendung des Tarifsatzes für Wein zum Privatgebrauche in
Anspruch genommen wird , welcher Anspruch jedoch nur bei Quantitäten von 5 Maß und
darüber zulässig ist , unter Vorlage eine # von dem Weinhändler auszüstelleuden VerkaufS -
scheinS declarirt und vor der Abgabe auf den für jede # Freilager speciell vorzuschreibenden
Straßen zur Revision vorgeführt werden . Die Accisabgabe ist alsdann sofort zu entrichten
und mit der Quittung nach $ . 6 zu verfahren .

Bei Quantitäten unter 5 Maß ist die Vorführung vor das Acciseamt nicht erforderlich ,
dagegen hat der Inhaber des Freilagers dieselben in dem von ihm zu führenden Freilager¬
buche genau einzutragen und bei dcn von dem Acciseamte vorzunehmendeu Revisionen der
Lagerbestände mit 8 fl . per Ohm zu veraccisen .

Ausländischer oder verzollter Wein , Biere und Spirituosen find von der Anmeldung
nicht ausgenommen .

Den Inhabern von Weinfreilagern ist von dem Gemeinderathe ein Aversionalguantum
füt den Privatconsum jahrweise festzusetzen und dem Tarifsätze für Wein zum Privatconsume
zu unterwerfen .

Die Inhaber der Weinfreilager sind gehalten , neben ihren gewöhnlichen HandelS -
büchem ein besondere # Freilagerbuch über Zu - und Abgang an Wein nach Vorschrift de #
Acciseamt « zu führen . Für die Wahrheit diese # Buche # find fie verantwortlich .

Da # Acciseamt wird gegen dieselben ein Conto und eine genaue Controle führen und
oster «, regelmäßig mindesten # vierteljährig vorzunehmende Revisionen der Lagerbestände ein -
tretm lassen .



8 - 9 . titt »

Derjenige Abgang , welcher fich bei diesen Revisionen ergibt wenn der Bestand bei der

letzten Revision und der seitdem erfolgte Zugang zusammen gerechnet u " d hiervon der bei

der neuen Revision sich vorsindende Bestand , die dem Acciseamt durch be,andere Vorführung

als Abgang nachgcwleseiien Quaiüitäten , der ratirliche Theil des als HauShaltungSconsume

bestimmten Averfionalguantums und die in § . 11 nachgelafiene Vergütung abgezogen werden ,

ist non dem Inhaber des Freilagers nach dem Tarifsätze iw Ohm zu 8 st , zu veraccljen .

Di « Bestimmungen des § . 8 kommen analog auch dann zur Anwendung , ttenn

Handelslager von Spiritus und Branntwein errichtet werden , ohne daß zugleich ein Fabr >-

kations - und DesiillationS -Geschäft damit verbunden ist .

8 - 10 .

Wein - und Obstweinproduc -nten des Stadtbering » haben ihr eigenes '/ . Ohm über¬

steigendes Erzeug,liß an Wein und Obstwein unmittelbar und längstens binnen zwölf Stunden

nach der Kelterung und Einkellerung schriftlich bei dem Ac ustumt zu delariren . ES tritt

alsdann Revision und bei Wein - und Obstproducenten , welche Winhschafl betreiben , der

Ansatz der Abgabe , bei anderen Propucenten das für Weinhändler , n § . 8 »orgeschriebene

Verfahren ein , wenn nicht etwa die «ingekellterte Quantität zu unbedeutend befunden oder

Mr eigenen Eonsumtion declarirt werden , ollte , , n welchen Fallen die Steife sofort zu ent¬

richten ist .
$ u

Bei neuem mit der Hefe eingeführtem oder dahier producirtem und eingelegtem Weine

oder Obstweine werden 5 % als Vergütung für Trub in Abzug gebracht . Diese . Vergütung

wird jedoch nur geleistet , wenn der Wein bis längsten - den 31 . December des Erntezahre «

Weiter
°

wird den Weinhändlern und Juhahern , eines DeinfreilagerS fürs Verbrauch > an

Wein , um Auffüllcn ihrer lagerüden Werne uNd mistige in dem Geschäfte entstehende

Verll .ste an Kein eine jährliche Vergütung bis zu vier Prrcent ihres BorrMhe - m, .

Ausnahme der in Flaschen und Krügen befiiKlichen Quantitäten , verwilllgt Diese Ver¬

gütung erfolgt in der Art , daß vierteljährig an dem Vorrathe aus dem » orhergegangenen

Quartal und den Einlagen des betreffenden letzten Quartals zusammengmomnmi , .«doch

abzüglick der in dem letzt « Quartale etwa gemachten Ber,endungen und Verkauf « , m

Großen und Kleinen eine Vergütung bis zu 1 Procent gu ' ge .han , rm » , abwWn

werden . Diese Vergütung wird jedoch zedeSmal nur insoweit geleistet . als ein Verbrauch

an Wein , um Auffullen der lagernden Wein « und für sonstige m dem Ge,chaste ent -

standencn Verluste nach dem jeweiligen Lagerbestaud gerechlsertigt erschemt und wirklich

stattgefundeu hat und eine Vergütung zu desien Deckung erforderlich ist .

8 . 12 .

Wtrthe deren jährlicher Weinabsatz einer Accisesunmie von wenigstens dreihundert

Gulden gleichgeachtet werden kann , und Wirth «, welche Obstwein in nnev wenigstens fünf '

undvierzig Ohm erreichenden Quantität selbst produnren , Und auf Verlangen mit ( le -

M' fnntatina des (Memcinteratb6 unb wenn bitt ? btr Gcmemderath verlangt , gegen stchere

Bürgschaft Ereditconti zulüsfig , dergestalt , daß # i
'
c schuldigen Abgaben nicht sogleich bei dem

Bezüge deS WeiiiS , sondern erst nach sechs Mmiaten eMrichtet zu werden brmichen . , S

ändert dies aber ^ urchauS nichts an der VcrPflich .ung den W -w » ° rdemB - zuedem

Acciseamt zur Revision und Abfertigung vorzufuhren Auch findet für kleinere Posten ,

von welchen die Abgabe weniger als zehn Gulden betragt , e,ne Eontirung nicht statt ,

dergleichen Beträge muff en baar «inbezahlt werden . . , ~ „9
Für wirklich creditirt « Posten find von den Ereditmhmern Schuldbriefe an da « Accise -

amt abzugeben .
$ ] g

Die Sontrolirung und Beauffichtigung der Branntweinbrennereien geschieht

nach Maßgabe des Gesetzes vom 13 . Juli 1855 , die Besteuerung de « inländischen Brannt¬

weins betreffend , und der dazu unterm 31 . August 1855 ertheilten Jnstruci -on , und ist

jeder Inhaber einer Branntweinbrennerei verbunden , dem Acclseamte em Trivlicat seiner

Betriebspläne und Veränderungsauzeigen in der nach $ . 8 deS erwähnten Gesetzes 6orge -

id,rlt
£ et Vni

'
jf , c

'
ec

^
AcciSabgabe erfolgt sodann in der Art, , daß von demjenigen Quantum ,

welche « nach dem vorhandenen Maisch - Rauminhalt al « reine AusbeiUe an Branntwein zu

50 °/ , Alkohol nach TralleS bei einer Temperatur von 12 '/ , Grad Reaumur anzunehmeu

ist , tie Abgabe nach pos . 4 de « Tarifs festgesetzt und erhoben wird .

Tas Verhäliniß zwischen dem Maisch - Rauminhalt und der anzunehmenden r - ncn

Ausbeute wird von dem Gemeinderathe penodisch und Mindestens alle 3 Jubre festgesetzt

werden .



bei Vraukc

e . bei Braukesseln
f. bei Braukesseln

bei Braukesseln von mehr als 10 bis zu 15 Ohm 16 Stunden ,bet Braukesseln von mehr als 15 bis tu 20 £ hi ~

b .
c .
<1.

z . 14 .
Die Bierbrauereien sind der beständigen Aufsicht und Sontrole durch die Accise -

beamten untenvorfen und die Bierbrauer haben die in den nachfolgenden Bestimmungen
enthaltenen Vorschriften genau tu beobachten :

8

1) Alke diejenigen welche Bier brauen , dürfen hierzu nur gesichte Braukessel gebrauchenund sind verbunden , alle neue oder veränderte Braukessel jedesmal vor dem ersten Gebrauche
nach dem gesetzlichen Maße aichen zu lassen und dem Acciseamt den Gehalt des Kessels
durch Vorlage des Aichschems anzuzeigen .

Feste oder bewegliche Aufsätze , sogenannte Kränze , von Stein , Holz oder anderen
Stoffen , welche den Rand des Braukessels ganz oder theilweise umgeben , oder in den -
seldeiietnpassen , eine Anfüllung gestatten oder mittelst einfacher Vorrichtungen hierzu tauglich
gemacht werden können , gelten als ein Theil des Braukessels , und unterliegen deßhalb der
Aichung . Ungeaichte Aufsätze dürfen nicht gebraucht werden .

2 ) Alle diejenigen , welche Bier brauen , sind verpflichtet , dem Aeciseamt jedeSmal die
dett , wann sie da « Brauen beginnen , d . h . das Feuer unter dem Kessel anmachen , und die
Zeit wann sie das Brauen beendigen , d . h . das fertige Bier w die Kühlgefäße einfüllen
wollen , vorher anzuzeigen , und bei dieser Anzeige zugleich die schuldige Accise zu entrichten .

Gegen diese von ihnen zu unterschreibende Anzeige ( Declaration ) erhalten sie von dem
Acciseamt einen Brauschein , welcher die geschehene Anzeige und den Betrag der Accise , so-
wie die gestattete höchste Brauzeit beurkundet und dl . rch dessen Besitz und Vorzeigung sie
allein im Stande sind , sich über die Ginhaltung der Bestimmungen der Acciseordmuig be¬
züglich des unternommenen Brauens tu legitimiren .

Während der ganzen gestatteten Brauzeit ist ver Brauschein im Braulocale an einem
bterju bestimmten £ de aufzubewahren , und das Braulocal selbst , namentlich auch währendder Nachtzeit den revidirenden Beamten zum Eintritt zu öffnen . Sine Ueberschreituna der
durch den Brauschein gestatteten Zeit kann nur dann al - gerechtfertigt angesehen werden ,

l
n

m
111 8cn bem Grunde der eingetretenen Vcrzögcrnnq ces Brauverfahrens

ohne VerzM Anzeige ! gemacht worden ist , und dieses die Bescheinigung ertheilt , daß es sichvon her Wwermeidlichkeit der Ueberschreitung genügend überzeugt habe .
m Brauzeit wird für jeden Brauer von dem Acciseamt bestimmt , wogegen etwaige
Beschwerden bei dem Gemeinterathe vorzubrtugen find . Die gestattete höchste Brauzeii darf
ledoch tn keinem Falle übersteigen :

8 '

e1ngerechntt
"
istV

" " " " ' S Wasser zum AuSbrühen der
'

Gefäße erforderliche Zeit

3 ) diejenigen , welche Vier brauen , sind verbunden , von jedem Gebräue die Accise
J ^ 30 fr . per Ohm nach dem ganzen Aichgehalte de « Braukessels

ohne Ruckstcht aus dessen Füllung , zu entrichten , wobei jedoch für da « Volumen des Hopsens ,sur Abgang durch Erkalten , und für die Ausscheidung durch die Gährunq eine Vergütung
ten 30 Prvcent in Abzug gebracht wird .

Unter einem Gebräue wird diejenige Lluantität Bier verstanden , welche in dem tut-öereuunfl . desselben gebrauchten Braukessel vor dem Beginne der Abkühlung mit einem Male
erzeugt wirb .

15 .

, ,
Den Branntwein - und SpirttuSfabrikanien , sowie den Bierbrauern , deren jährliche «

Product die Entrichtung einer Accisesumme von mindestens dreihundert Gulden bedingt
können auf Verlangen mit Genehmigung de « Gemeinderathe « und , wenn dies der Gemeinde -
rath verlang « , gegen sichere Bürgschaft , ebenfalls Credttconti verwittiqt werden , dergestalt
daß die schuldige Abgabe nicht sogleich , sondern nach 6 Monaten zu entrichten ist .

'

Für die credittrten Posten sind von den Ered il nehmern alsdann ebenfalls Schuldscheine<m das Acciseamt abzugeben .

Essigfabrikanten im Stadtberinge unterliegen feiner besonderen ( fontrole
Bezüglich bei zur Ssfigsabrikatton zur Verwendung kommenden Weine « tritt iedochnur unter der Bedingung , daß derselbe im Beisein eines « ccisebeamten mit Essig oder

Ohm
'
ei

" I,lnre, ^ cnb " lischt wird , eine Ermäßigung der AcciSabgabe auf 4 ff . für die

c- ® ei ^ ' Meldung von ausländischen Weinen und Bieren , ferner bei Rum , Arrac undSognac und sonstigen ausländischen Spirituosen in Fässern , Flaschen und .«trügen , sowie

em Halle ubcrfteiai . . .
bei Braukesseln bi « zu 5 Ohm einschließlich 12 Stunde » ,

|eln von mehr al « 5 bi « zu 10 Ohm 14 Stunden ,—
mehr al « 10 bis zu 15 Ohm 16 Stunden ,
mehr als 15 bi « zu 20 Ohm 18 Stunden ,'ein von mehr als 20 bis z« 25 Ohm 21 Stunden ,- ' n von mehr als 25 Ohm 24 Stunden ,



kaaen als inländisches Product oder Fabrikat angesehen werden und find der tm Tanse

angeführten Accisabgabe nach den betreffenden Rubriken unterworfen ,

2 . Für Schlachtvieh , Fleisch und Wildprett .

«•' Ai . « stiere Rinder Schweine
^

Kälber , Hammel und Schaafe , welche al -

W7mu ? alles
'

Schlach7vieh dieser Art , aus den . Accisebezirk selbst bezogm , vor der

SEftWS SÄ SSSTffAÄW » L . «

sä »

" " ^
Das

^
Accifeamt wird von Zeit zu Zeit Revisionen emtreten lassen .

Ausfuhr oder
Findet sich dabei da » angemeldete Vieh nicht mehr vor , ohne daß d » Ausfuhr oder

das Schlachten desselben und die erfolgte Declaration « nd Veracc .^ng nachgewusm wttdm

kann so ist die Acciseabgabe nachträglich anzusetzen , und nach Umstanden das Verfahren

« egen D - sraudatio ^ emzu ^ ^ . in «, Kälber , Hammel und Schaafe in dem

die Abgabe gegen eine Quittung , worin das zu schlachtende V,eh und die Zeit des L -blackken «

^ " "
D ^ Acciseausseher ^ nd

"
Po

'lizLnnschast find berechtigt , di . Schl - chtlo - al . und Läden

der Metzger sowohl , wie auch auf Verdachtsgrunde bin Privatlocale »u v ' sttiren und fich

zu überzeugen , daß die Accise von abgeschlachtetem oder tn Abschlachtung begriffenem V,ehe

C5Uî d)6erbauet flnb verpflichtet , vor der Bestchtigung deS Schlachtviehes die Quite

tungen über Accifecntrichtung fich vorzeigen zu lassen und , wc ' fit fehlensollteni , »u

fceihhen dak fit losort jedenfalls aber vor der Schlachtung nachgeholt und vorgelegt werden .
d ^^

Berechtigt und verpflicht ^ find die Fleischbeschauer auch zu Anzeigen jeder versuchten

oder vollzogenen Defraudation der Schlacht - oder Fleischaccise .
,= * w >riwi (b «CD

ar ; i * c« und aeräuchertes Fleisck , Speck und Wurste , sowie Roth - und Schwarzwild -

prrtt mid
^

Hasen , von Außen kommend , müffen unter Einhaltnng der vorge chttebentn Straßen

zum Acciseamt gebracht , daselbst declanrt und gegen Quittung verabgabt werden ,
’ -daadbereckitiate Personen find bezüglich der auf der Jagd erlegten Hasen , wenn die .

selben nilbi mehr als drei Stück betragen , von der Verbindlichkeit zur Vorführung bei dem

Acciseamt befreit und genügt die binnen 24 Stunden bei dem Acciseamt « zu machende Anzeige ,

3 , Für Mehl und Brod . x
§ , 19 .

Stadtberinae aebackeneS Brod aller Art ist frei von der Accise , dagegen unter ,

lieat alles zur städtischen Eonsumtion kommende Schwarz - und Weißmehl , , m ^ ladtbennge

gemahlen oder von Auß - n eingesuhrt , der im Tarife Ab . heilung III . pos . 20 bestimmten

^
Alles von Außen kommende Mehl , es mag zum Verkaufe oder um Molter

gemahlen , für Bäckereien , Wiederverkäuser oder Privalconsumenten best ° rmt sem muß dem

Acciseamte auf den in $ . 4 bestimmten Straßenzugen ohne Aufenthalt und Einkehr vor -

qefuhrt und nacb Maßgabe der in $ . 6 gegebenen Vorschriften zur Beraccisung declanrt

werden , Konim , dasselbe unmittelbar aus Mühlen , Jo muß es Mit . wer » ° n dem Muhlen

besitzer ausgestellten und unterschriebenen Declaration begleitet werden , worin Tag und S und «

der Verladung oder de » Ausganz « aus der Mühle , die Gattung de « Mehl « , bu Anz h

der Säcke , die Angabe deren Zeichen , de » Gewichts und de « Gemäße «, sowie der Tran «por -

tanten und de » Empfänger « deutlich enthalten sein muffen , ,
Für die Richtigkeit der Declaration ist der Muhlenbesttzer mrt dem Tran «portanten

vn antwortlich .



die erhobene AcciSabgabe lutüifetrgi
Von außerhalb des StadtbennVon außerhalb des Stadtbenngs kommendes Schwarzbrod , Weißbrot Semmel und

Milchbrod , Zwieback und Kuchen sind ohne Ausnahme vor das Acciseamt zu bringen und
zu verabgaben ; folglich auch da - für die Garnison von Außen eingehende Brod , welches

declariren
^

ist

' ^ bCm 91( n ^ amt iebe,waI schriftlich nach Gattung , Anzahl und Gewicht zu

VI . Aufsicht und Contrvle im Stadtberinge .
S . 20 .

. . . Der hierbei zur Anwendung zu bringende Maßstab , nach welchem der aus den ver -
lchttdenen Fruchtgattungen anzunehmende Mehlertrag berechnet wird , ist jedesmal für die
Zett vom 1 . Oktober de - einen bis zum 30 . Septeniber des anderen Jahre « nach Maß¬
gabe de - Resultat - der stattsindenden Mahlproben durch den Gemeinderath festzusetzen
und zu publiciren .

. Der Tran - portant erhält alsdann eine Quittung über die eingezahlten Gefälle auf
seinen und de - Mühlenbesitzers Namen , womit der Weitertransport zum Bestimmungsorte
erfolgt .

Alle zu Schrot bestimmten Fruchtgattungen sind der Contrvle in der Art noch weiter
unterwerfen , daß dieselben auch bei dem Wiederausgange aus der Mühle dem Acciseamte
zur Revision vorgeftihrt werden mästen , insofeni sie nicht al « zur Mehlbereitung bestimmt
angesehen und der Acciseabgabc unterworfen werden sollen .

Wird die in eine solche Mühle eingeführte Fruchtquantität in derselben Beschaffenheit
unter Beachtung der $ . 7 vorgeschricbenen Eontrolmaßregeln wieder auSgeführt , so wird
die erhobene AcciSabgabe zurückvcraütet .

Nach geschehener Revision de « vorgeführten Mehls durch da « Acciseamt ist die Abgabe
zu erlegen und e- erhält der TranSportant eine Quittung auf seinen und des Mehlem -
pfängers Namen , mit welcher der Weitertransport des Mehls zum Bestimmungsorte erfolgt .

”?n bcn 8um Stadtgebiete gehörigen , aber außerhalb des Stadtbenngs beleqenen
Mühlen al - : der Kupfermühle , Steinmühle , Neumühle , Dietenmühle , Wellritzmühle , Walk¬
mühle , Klostermühle und der Mühle zu Clarenthal eingehenden , zur städtischen Consumtion
kommenden Mehltransporte unterliegen dergleichen Contrvle .

en ■ ,
be8 Stadtbenngs als : die Plctzmühle , Herrenmühle , Wagemann ' sche

Muhle , Erste Muhle nnd Steinersmühle unterliegen einer besonderen acciscamtlichen Contrvle
dergestalt , daß alle in dieselben eingeführt werdende Frucht vorher dem Acciseamt vorgeführtund bn demselben schriftlich declarirt werden muß . Die einem jeden Fruchttransporte bei -
»ugebende Declaration muß Tag und Stunde der Verladung , die Gattung der Frucht , die
Anzahl der Säcke , deren Zeichen , das Maß und Gewicht , sowie die Namen de « Absenders ,des Transportanten und des Empfängers enthalten .

8ür die Richtigkeit der Declaration haftet der Absender mit dem Transportanten ,
außer diesen aber auch der Empfänger , insofern er die Frucht ohne acciseamtlichen Ausweis
annlmmt .

Nach geschehener Revision der vorgcführten Frucht durch das Acciseamt erfolgt die
Reduktion der au « der Frucht erzielt werdenden Mehlquantitäten , wonach die Accise be¬
rechnet und sofort erhoben wird .

Die Acciseaufseher , die Polizeimannschaft , die Marktmeister , Fruchtmeffer , Fleischbe¬
schauer , Flurjchützcn , Nachtwächter und andere städtischen Diener sind verpflichtet , auf den
pünktlichen Vollzug der Acciscordnung zu wachen und Zuwiderhandlungen dem Acciseamt
anzu -eigen . Von dem Aufsicht - personal haben die Acciseausseher und die Polizeimannschaft

Befuhniß , die Locale der Wirthe , Weinhändler , Branntwein - , Spiritus - , Bier - und
« ssigfabnkanten , Metzger , Müller und Bäcker zu vifltiren , nach den Accisequittungen
über vorhandene Vorräthe zu fragen und sich zu überzeugen , daß der Acciseordnung
Genüge geleistet worden ist . Bei vorhandenem dringenden Verdachte einer Defraudation
können auch Visitattonen in sonstigen Privathäusern vorgenommen werden . Das Auf -
uchl ^pcrscnal ist ferner befugt , accisepflichtige Gegenstände , welchen sie im Stadtberinge
begegnen und welche sie mit der vorgeschriebenen Bczettelung nicht begleitet oder nicht
übereinstimmend finden , anzuhalten und vor da « Acciseamt bnngen zu lasien , sowie auch
nuchtige Defraudanten überall hin zu verfolgen , um ihre Bestrafung zu sichern .

Niemand darf dem AuffichtSpersonal in seinem dienstlichen Berufe hinderlich seinW ' derseülichkeiten , wirtliche oder thälliche Beleidigungen oder Bestechungsversuche gegenba « Aufsicht «- oder da « übrige Accisepersonal werden nach den bestehenden allgemeinen
« trafbestrmmungen verfolgt und gerügt .

z . 2i .
Last - und Miethwaaen und alle « , wa « zum Transporte accispflichtiger Gegenständedienen kann , find der Ueberwachung des Aufsicht - personal « im Stadtgebiete unterworfen

zollamtlichem Verschluß »erf ebenen Frachtwagen und Güter unterliegen keiner* ttteren Untersuchung ; jedoch bat da « Aufficht - personal da « Recht , von dem Zollverschlüsseu » d den Begleitung - papieren der Fuhrleute « mfichl zu nehmen und sich zu über « gm ,
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besondere Verfügungen getroffen werden .

VII . Strafbestimmungen .

§ . 22 .

Di » bisberiaen Strafbestimmungen für Accisedefraudationm und andere (Seiüw

8enti
® ”

aeg - n d?e Acttfecr
°
nung werden mit Beziehung auf das Edict vom 20 . Deremder

1826 die Verordnung vom 22 . Januar 1828 und die Bekanntmachung in dem hiesigen

Wochenblatte vom 18 . December 1843 vorerst beibehalten .

^ "
Defraudationen durch unrichtige Angabe der Gattung ober des Gewichts und Maßes

1
der arcispflichtigen Waare außer der Auflage zur Nachentrichtunä der AcciSab -

gäbe mit der Strafe de » sieben - bis fünfzehnkachen Betrags der Abgabe , welche

defraudirt oder zu defraudiren beabsichtigt wurde , „ . . .
2 ) sonstige Defraudationen neben ConfiScatron des accisePflichKgenGegenstandeSiNit

Geldstrafe von 3 fl . bis 150 fl . , welche Strafe , wenn der accifepflichtige Gegen¬

stand nicht mehr vorhanden ist , um den Betrag des WertheS desselben unter An -

!| setzung der defraudirten Abgabe erhöht wird , . v
3 ) andere Nichtbeachtungen der Accrseordnung mit Ordnungsstrafen von 30 kr , bis

20 fl . belegt .
§ . 23 .

Wer «S unternimmt , der Stadt die ihr gebührende AcciSabgabe zu entziehe » , begeht

eint Defraudation .
Al « Defraudation wird namentlich angenommen und nach $ . 22 . bestraft .

1) wenn accispflichtige Gegenstände dem Accrieamt gar nichtvorgefuhrtunddeclanri
’

oder , wo dies nach den vorhergehenden Bestimmungen ausreichend ist , mch recht -

- eitig anqemeldet , oder wenn bei der Vorführung oder Anmeldung accisepflichtiger

Gegenstände nicht alle oder nicht vollständig , in zu geringer Menge oder ui nner

Beschaffenheit , die eine geringere Abgabe würde begründet haben , derlanrt werden ,

2 ) wenn beim Verkehr von Außen nach der Stadt : . . . , , . — r .
a . von Außen kommend « accisepfiichtige Gegenstände vor stattgehabter Declarat on

und Bcrstellimg auf dem Acciseamtr in ein Gewahrsam ( Hau « , - of , Keller , c.)

gebracht »verden oder sich außerhalb der «m $ . 4 . vorgeschriebenen Straßen rn

h . von
"

Außen
'

kommende Frücht « in Mühlen de « Stadtbering « ohne vorherige

Voriübrnna und Deelaratwn bei dem Lcclfeamte gebracht werden ;

c . Gegenstände , welche von den in $ . 8 und 9 bezeichneten Gewerbetreibenden , u

einem Freilager ein geführt werden , nach stattgehabter Deklaration m denn ,

dem acciseamtlichen Ausweise zum Transporte » ach dem Freilager » «Wf

schriebcnen Straßen inn ein Gewahrsam (Hau « , Hofs, / Keller , e.) gebracht

werden oder außerhalb der in dem Ausweise vorgeschnebenen Straßen , n der

Stadt sich befinden ;
S) ® s . . . .

'
na (6 s

'
8 und 9 der Borfühning uniirwerfen sind , tu den den Gkweibktreiben -

ben wt Declaration bei dem Acciseamt vorgeschriebenen Straße » vor flattge -

abierDi - laraüon i » ein Gewahrsam ( Haus , Hof , Keller >c . gebrach . werd ^

oder außerhalb der vorgeschrrebenen » traßen in rer Stadt sich befinden , -

b an - in oder Obstwein von den in § . 10 bezeichneten unter Controle stehendeü

Vorräthe
"

ohne vorgängige DeclarLon und
'

Vorsührung b « dem Acciseam ,

nach einem anderen Gewahrsam ( Haus , Hof , Keller ic .) gebracht werden ;

c Früchte au « der Stadt in Mühlen des Stadtbenng « ohne vorherige Vcrfuh .

. > SsstowWS ? * * * * * * -

dendm Öuantität oder Oualiiät fälschlich deckarlrt , oder .
1

b nach erfolgter Declaration innerhalb der Stadt m ein Gewahrsam ( Hau « ,

Hof Keller ic .) gebracht werden , oder außerhalb der in der acciSamlltchen

BeaeUeluna iur Ausfuhr bestimmten Straßen , sich befinden ;

* ) wenn zur Durchfuhr ( Transit ) declarirte Gegenstände ganz oder iheilweise in der
1

bestimmten Frist nicht wirklich ausgesührt werden ;

( Forts , stehe ie der ersten Beilage .)

; Äua
’
umum -.h m 'üüutiil eii :»Mu3 sil C .» ■; Wi



Wiesbadener

TaLbkatt .

Dienstag ( Erste Beilage zu No . 227 ) 28 . Sept . 1858 .

6 ) wenn Metzger und andere Einwohner des Stadtbering » Schlachtvieh ohne vorherig «
Declaration und Entrichtung der Abgaben schlachten oder schlachten lassen ;

7 ) wenn Wein - und Obstweinproducenten des Stadtgebietes ihr eigener */t Ohm
übersteigende » Erzeugniß an Wein und Obstwein nicht unmittelbar oder längsten «
binnen 12 Stunden nach der Kelterung und Einkellerung schriftlich bei dem
Acciseamt declariren .

Wird in den Fällen pos . 2 » und c , 3 » und b und 4 b bei dem Aufstnden von
accijepflichtigen Gegenständen außerhalb der vorgeschriebenen Straßen dargethan , daß diese «
nur auf Nnkenntniß oder Jrrthum beruht , so stnd da « Acciseamt und die Gericht « ermächtigt ,
von einet Bestrafung wegen Defraudation abzusehen und nur eine geringe Ordnungsstrafe
tu erkennen .

z . 24 .
Eontraventionen gegen die Acciseordnung , soweit fie nicht nach $ • 20 al « Defrauda -

, STal Ju beurtheilen find , werden durch entsprechende Ordnungsstrafen gerügt . Insbesondere
' v * 8 eg en Weinhändler mit Freilagern , wenn fie die vorqeschrieomen Betriebsbück - r un -
nchttg fuhren , außer der etwa verwirkten Defraudationrstrafe entsprechende Ordnungsstrafe
erkannt werden Di « Einrede der llnbekanntfchaft mü den Vorschriften der Acciseordnung«Mtp nicht oeruekstchttgl .

5 25 .
Der Tbatbestand einer Defraudation oder Eontravention wird von dem Acciseamt

Protocollar,sch feftg «st«llt . Da « Protocoll muß enthalten :
I ) da « Datum der Aufnahme ,
2 ) die Warnen der Anwesenden ,
3 ) die vollständige Angabe de » Hergang « der Sache ,
4 ) die Unterschriften der Anwesenden , oder die Erwähnung , daß dieselben nicht haben

unterzeichnen können oder wollen .
v

Proweoll , dessen Aufnahme alsbald nach der Entdeckung der Uebertretung erfolgen
5 a

'
, . ? von den Aecnebeamten und Denuncianten mit der Verficherung der Richtigkeit de «

Inhalts auf den Diensteid zu unterschreiben .
Dassckbe hat öffentlichen Glauben und begründet vollen Beweis der Thatsachen wellb «dann von dem Accisebeamten aus eigener Wahrnehmung angegeben werden

8 - 26 .
Erklärt der Beschuldigte bei Aufnahme de « Protocoll «, daß er fich der Entscheiduna der

Acciseverwaltung freiwillig und ohne weitere Berufung unterwerfen wolle so ist diese Gr -
der Verhandlung aufzunehmen und nach Gestalt der Sache ein Straf -

£ « 1nLfc| « ^ r
’
k mn^ ln !P,tiCt

»
U"

bi -" meinschaftlich zu erlaßen und dem-denunclaten , tote dem Denuncianten sofort bekannt zu machen
Erfolgt l -ne Erklärung nicht , so ist da « Protocoll binnen vier und -wan . iq Stunden

Mw i^
'

corp

' *
en3Uft

' ^ ml Deglettungsbencht , worin ein motivirter StrafaMrag zu

J ?“ ! *" geuommenen Objecte find bi « zur ausgemachten Sache im
hÄ fl

Ct * - ufzubewahren ; falls ft« aber dem Verderben ausgesetzt wären , durch Lffent -luhe Versteigeruua zu »erwerthen und der Erlo » w der » ecisecasse zu deponireü und iSbii
Vewoaltung nur für den wirklichen Erlös verantwortlich .

' Cw

m 8 - 27 .

^ . tSnK ?« kerfanl !fn ‘ Strafen , soweit fie eingehen , und von dem Erlöse der Sonst « «- , -

Drüuh
"
eil^ al? Prämie

^ ' " ' 2tuän ^ nu ^ ciseinspecto » und de « Einnehmer « . zwei

$ . 28 .

Accii ^ ttaebe ^ uiüffen für die Geldstrafen Gefälle und Proceßkofien wegen aller» kttsevergehm , welche von ihrem Gesinde , ihren Gewerb - gehülfeü , Ehegallen , Lindem unh



fc, „ ibrrm Hausstände gehörenden Verwandten , andere Personen aber nur für ihre LH »

gattm , Kinder und Dienstboten bezüglich der von diesen verübten Acciseoergehen haften .

GeschästsbetrietSbucher wird die Verjährungsfrist auf
,

«in Jahr anSgede in .

» Mu * ÄSV 'X
" Ä «

' WÄ
mjje nach

jn , »» . « jsion derselben vornehmen , nach erfolgter Feststellung und

vörauSge
"

angemr

°
Reduction ker au « den

'
Fruchtvorrä . hen erziel , werdenden Mehlquan . itatm

die A « is - b - « chnen und » heben
« nzureichendeu VorrathSverzeichniss . sind

di . Lhlen
'
besttze7L^ Unrichtigkeiten unterliegen den in S - 22

" ° ^ Ve7b fÄTTwbtt 1858 . .Wiesvaven ,
H „ ^ glich Nassauische Landesregierung .

Wintzingerode .
. <it . Sb Hardt .

meter vo n T r alle Sbei einer Temperatur des Branntwein «

6

30

16

1)

2 )
3 )

4 )

5 )

5
2

1

6 )

7 )

80

45
40
20
20

1

1
4
1

6 „

.20 ,

Tarif der städtischen Accise zu Wiesbaden .

t « . tränke und Flüssigkeiten .

feBSSFÄ L Ä -M - :
Obstwein , Wiesbadener Srzeugniß oder von Außen eingesuhrt , fut

?

SäSJt ’ ffft StaÄncirt ° d « vonAußen in finden
'

Ä -
'?v7n Branntwein « von 12 '/ , <Lb

, g *

JSS « aller Aä und Eff -nzm ii « zu 50 •/ .
’

»
'

_

’

Gkhalte « an waffersreier Ssfigsaure per LH «
,

. . . • • •

II Schlachtvieh , Fleisch und Wrldprett .

10 ) Ochsen aller Art , im Stadtbering geschlachtet , per Stuck . . . .

S « und
'

Stiere ( Rindvieh unter 1
'

Jahr M im Stadtb
'
. ring .

geschlachtet , per Stück

13 ) Schweine
’ ‘

14 ) Kälber . . . • . ,

Z
Außen eingehend , per Psund

18 ) Hasen , per Stück • • ..........

191 Roth - und Schwarzwildprett , per Psund . .......

III . Mehl und Brod .

20 ) Mehl , ohne Unterschied der Gattung , aus dem Stadtbennge - der von

, 0
back und Kuchen , von Außen kommend , per 4 Pfund "

( unter 4 Pfund ist frti )



Gefunden
ein Sonnenschirm , ein Regenschirm , ein Taschentuch , eine Schürze .

Wiesbaden , den 27 . September 1858 . Herzog ! . Polizei - Direction .

Bekanntmachung .

Das für das Jahr 1859 aufgestellte Verzeichniß aller zu dem Amte eines

Geschwornen berechtigten hiesigen Einwohner ( Urliste ) liegt von heute an

während vierzehn Tagen zu Jedermanns Einsicht auf dem Rathhause offen .
Es wird dies in Gemäßheit des Art . 34 des Gesetzes vom 14 . April 1849

unter dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß innerhalb dieser
Frist und weiterer acht Tage jeder Einwohner berechtigt ist , wegen lieber -

gehnng berechtigter und wegen Eintrags unberechtigter Personen dahier Be¬

schwerde zu führen , daß jedoch später dahier vorgebracht werdende Reclama -

tionen nicht mehr berücksichtigt werden können .
Wiesbaden , den 27 . September 1858 . Der Bürgermeister .

_________________
Fischer .

Bekanntmachung .

Montag den 4 . October d . I . Vormittags 9 Uhr werden TaunuSstraße
No . 2 wegen Wohnvrtsverändcrnng verschiedene Mobilien , als : eine Garnitur
Sammt - Möbel , Kanapes , Trumeanx , 1 Silberschrank , Kleider - und

Küchenschränke , Tische , Stühle , Sp ' egel , Betten , Bilder , Kupferstiche , Staffe¬
leien , Farbenkasten , Palette « . , sodann Küchengeräthschaften u . s . w . versteigert .

Wiesbaden , den 27 . September 1858 . Der Bürgermeister - Adjunkt .
6487

__ ___ ____ ___ ________
Coulin .

Bekanntmachung .

Wegen eingelegtem Nachgebot wird die Lieferung bet Kartoffeln für die

dieffeitige Anstalt heute Dienstag den 28 . September Morgens 10 Uhr auf
dem Büreau der unterzeichneten Verwaltung nochmals öffentlich an den

Wenigstfordernden vergeben .
Wiesbaden , den 28 . September 1858 . Herzog ! . Civil - HoSpitalverwaltung .

I . B . Zippelins .

Nachricht für Auswanderer .

Regelmäßige Beförderung von Paffagieren nach Nord - und
Süd - Amerika über Bremen , Havre oder Antwerpen ,

durch große dreimastige gekupferte Postschiffe erster Klaffe , Abfahrt am Iten
und ISten Tage eines jeden Monats .

Paffagiere , welche keine Mittel besitzen , werden nach einzelnen Häfen ,
vermittelst Vorschuß frei hinbesördert und haben die Ueberfahrtssumme
binnen 6 Jahren znrückmvergüten .

Wegen näherer Auskunft » nd zum Abschluffe von Ueberfahrtsverträgen
wende man sich an die Hauptagentur von

Jacob Seyberth
5787 in Wiesbaden .

In der Ranggallerie sind zwei halbe Plätze für den Monat October

gegen den Abonnements - Preis abzugeben . Näheres Louisenstraße No . 3 . 6366

Regen - und Sonnenschirme werden schnell , solid und billigst repa -
rirt Langgafle No . 2 eine Stiege hoch , nächst der Kirchgaffe . 6449



Nerothal ■ Muhle ^

am Fuße deS Nerobergs .

Bei I . Wittmann in Bonn ist soeben erschienen und in der

L . Schellenbcrg
’ schen Hof - Buchhandlung

" " " " " ' "

Der Baunfcheidtismus
vom Erfinder dieser neuen Heillehre

Carl Baunscheidt .

                                      SechsteAuflage . Preis 3 fl .

Restaurant € hawpetre .

Bei Gelegenbeit des heutigen Felles auf dem Neroberg wird ein

vorzüglicher 1837 « Hochheimer Wein verabreicht .

Eingang durch den Garten ober dem Hause 640,1

8

Bierkeller zum Rielherberg .

Vorzügliches Lagerbier , Aepfelwei « , Wein und Kaffee . O

Bei E . Wagner , Musikalienhandlung , Taunnsstraße und alte

Kolonnade No . 36 und 37 , ist vorräthig :

Souvenir de Wieshade «

Grand Polka di Bravnra von I . Staab .

Mit Ansicht des ttursaals in feinstem Stahlstich .

                                                    Preis86 fr , - . . f468

Restaurateur Ph . Enders ,

Oberwebergaffe No . 20 ,

empfiehlt seine Restauration nebst neuem und alten Aepfelwein , gutes

Bier , alte und neue 3Veine und frische Hnusmacher «D8urst .

Auch sind 3 möblirte Zimmer zu vtrmiethen , wo nach Verlangen auch

die Kost gegeben werden kann .                     q4gl

Cursus der Englischen Sprache von Dr . H . Fick

für Schüler , die einige Kenntniß der lateinischen oder französischen Sprache

besitzen Dr . F . liebt am 30 . September von 5 Rheinstraße nach 25 Kwch -

gasie , wo die Unterzetchnungslistr ans obigen Curs und auf englische Eon -

versations - Abende bereits m .fliegt . , n

In Biebrich wird Dr . F . , auf Verlangen, .
2mal M der Woche hWer -

richt ertheilen . Für daS Nähere s . den aufregenden Prospectus . 6269
Saalgafse NöTHd Kanarienvögel zu verlaustn . 6471



BildurrgS - und Erziehungsanstalt für Mädchen .

Unterzeichnete wird mit Bewilligung hob er Landesregierung eine solche zu

Wiesbaden ins Leben rufen , und soll das Wintersemester mit dem 12 . October

JU I . beginnen .
Die Anstalt ist zunächst für Mädchen vom 6ten bis zum Wen Lebenssabre

bestimmt . Diese sollen in den 4 Klaffen derselben einen gründlichen Unter¬

richt in der Religion , Geschichte und Geographie , deutscher , französischer nnd

englischer Sprache mit ihrer Literatur , in Naturkunde , Rechnen , Schönschreiben ,

Zeichnen , Gesang nnd weiblichen Handarbeiten erhalten .

Solche , welche sich über das vierzehnte Lebensjahr weiter zu b ' lden wün¬

schen , werden in einer dem Zwecke entsprechenden Selecte Gelegenheit hierzu

finden .
Es wird Sorge getragen werden , daß der Unterricht streng für die to ’rfr

lichen Bedürfnisse des Lebens berechnet bleibt und auch bis zum vierzehnten

Lebensjahre in allen Fächern ein möglichst abgeschloffenes Ganze bildet .

Für Schülerinen , welche in der Anstalt ihre Aufgaben unter Beaufsichti¬

gung einer Lehrerin zu machen wünschen , werden nach den Lehrstunden
Arbeitsstunden eingerichtet .

Eine Hauptaufgabe der Vorsteherin wird fein , den Schülerinnen eine

religiös - sittliche Erziehung angedeihen zu kaffen .

Außer der Vorsteherin werden Unterricht ertheilen : Herr Conrector Bögler ,

Herr Oberlehrer Dr . Lhiolmann , Herr Lehrer Weicker , Herr Lehrer

Bouffier und Fräulein Wirth . Auch werden nach Bedürsniß noch andere

Lehrer gewonnen werden . jä
Die Uebung der französischen Conversation .

'
wird eine Dame leiten , welche

diese Sprache als Muttersprache redet .

Ein Beirath , aus der Zahl der Eltern gebildet , soll jedes Halbjahr einmal

zur Berathung in die Lehrerconferenz eingeladen werden , sowie sich denn

überhaupt die Schule in die engste Verbindung mit dem Elternhause setzen
wrd . . b £ ,ß $ aioV 130 .

Am Sckluffe eineS jeden Vierteljahres wird den Elter » ein Zeugniß über

Fleiß und Betragen ihrer Töchter mttgetheilt .

Nähere Auskunft ertheilt die Unterzeichnete und ist in ihrer Wohnung :

Schwalbacherstraße No . 14 , täglich Vormittags von 9 — 12 Ubr zu sprechen ,

vorn Oktober an in dem Local der Anstalt : Louisenstraße No . 21 .

Anmeldungen bittet man alsbald zu machen .

Wiesbaden , den 24 . August 1858 .

5583 Charlotte Snell .

Bätterzeugun - s - Pomade
ä Dose 1 fi . 45 fr .

Diese Pomade wird täglich einmal des Morgens in der Portbon von

2 Erbsen in die Haut eingerieben , wo der Bart wachsen soll , und erzeugt
binnen 6 Monaten einen vollen , kräftigen Bart Dieses Mittel ist so wirk¬

sam , daß schon bei jungen Leuten von 17 Jahren , wo gar kein Bartwuchs
vorhanden , sich der Bart in der oben gedachten Zeit einstellt .

Die sichere Wirkung garantirt die Fabrik .
Die Niederlage befindet sich in Wiesbaden nur allein bei dem Hof -

Friseur Herrn G . A . Schröder , Sonnenbergerthor No . 2 .

4671 Rothe & Cotnp » in 93er 1 in .



6415

Wegen der am Mittwoch den 29 . Septeniber um 9 Ubr Morgen « Statt

findenden Beerdigung der Leiche des HerrnLandeSbischoss Dr . H thdewr eich

kann die Feier des Jahresfestes ' m R - ttungSbaus - erst um IO1/ , Uhr

ihren Anfang nehmen . Der Vorstand . ---
215

Allen unseren Verwandten , Freunden und Bekannten thetlen w >r

statt besonderer Anzeige die traurige NachriLt mit , daß unser mmgst

aeliebter Vater , der evangelische Landcsbisckof Dr . August Ludwig

Christian Heydenreich , nach langem und schwerem Leiden am

Sonntag den 26 . September Morgens um 10 Uhr sanft dem Herrn

^
Die

^
Beerdigung findet Mittwoch den 29 . September Morgens um

9 Uhr statt . ,
Um stille Theilnahme bitten die Hinterbliebenen :

Medicinalrath Dr . Ludwig Heydenreich .

Wilhelmine Held geborne Heydenreich .

Wiesbaden , den 27 . September 1858 . 6472

Einem geehrten Publikum die ergebenste Anzeige ,

daß ich mit dem Heutigen mein Hutgefchäft er¬

öffnet habe , mit der Zusicherung , meine geehrten

Abnehmer auf das Beste zu bedienen und billigste

Preise zusichere .

Wiesbaden , den 25 . September 1858 .

Jacob Weigte Sohn ,

kleine Burgstraße .

In Biebrich
202 Wiesbadener Straße sind feine und auch Wiesenbirn kumpfweise

abzugeben . .. —
6473

'
Unterzeichneter kauftLumpen , Knochen , GlaS >md Papier .

Martin Seih ,

6474 Saalgasse No . 19 , Eingang durch ' s Tbor .

Heidenberg
^

Ro ? 45 »st eine Grube Dung zu verkaufen . 6475

A faaitly , beini obllged to retirn to England , wishes to let Ibelr furnished

appartments , consisting of 5 rooms , Kllchen <fcc . from tbe V October 1,11

the 1 of April , at a moderate price . Apply to Mr . F . A . Kitter ,

29 Tannusstreet . ___________ __ __ ----- .- a — - -

gine Stube ohne Möbel wird zu miethen gesucht . Friedrichstraße No . 15

zu erfragen .               __~
Die Hälfte eines Paterre - Logenplatzes ist für den Winter abzu «

geben . Näheres in der Expedition d Bl .

Gestern
^

Morgen wurde in der Kirchgafie ein kleines Portemonnaie
mit einigem Geld , einem Federmesier und Medaillon gesunden . Der Eigen -

thümer kann dasselbe gegen die Einrückungsgebühr Kirchgafie No . 26 bet

Cursaalportier B,ü ck. i n .g abholen .
6478



Ein Zkehkarrncher » |unb eine gebrauchte noch in gutem Zustande be¬
findliche Deeimalwaage wird zu kaufen gesucht durch Chr . Kunkler ,
kleine Schwalbacherstraße No . 2 . 6395

Verloren .
Ein Portemonnaie mit elastischem Umschlag , 25 fl . Papier - und 5 bis

6 fl . Silbergeld enthaltend , ist von » Geisbergweg bis in die Schwalbacher -
straße verloren worden . Der redliche Finder erhält eine gute Belohnung
bei Abgabe desselben Geisbergweg No . 2 eine Stiege hoch . 6479

Am verflossenen Sonntag wurde auf dem Wege von der Sonnenbergrr
Chaussee durch die Taunusstraße nach der Kapelle eme Mantille von
rehfarbenem Tuch mit braunseidencm Futter , verloren . Der redliche Finder
erhält gegen Rückgabe derselben eine Belohnung von 2 fl . Langgasse 24 . 6480

Eine Fischbein Peitsche ist verloren worden . Der Finder wird ge¬
beten , dieselbe untere Friedrichstraße 38 gegen Belohnung abzugeben . 6481

Verloren ein goldener Armring von der Kapellenstraße durch die Trink¬
halle in die Kuraulagen . Dem redlichen Finder eine Belohnung bei Abgabe
desselben in ber

, Expedition d . Bl .
'

6482
Ein Medaillon mit Haaren ( ein goldener Reif mit 2 Glasdecken ) ,

-No¬
rin eine kleine silberne Medaille befestigt war , ist auf dem Wege vom Bären
nach der Kapelle verloren worden . Gegen angemessene Belohnung im Bad¬
hause zum Bären abzugcben . 6488

Ein Bügelmädchen wünscht noch einige Tage in der Woche besetzt zu
haben . Näheres in der Exped . d . Bl . 6484

Stellen - Gesuche .
In ein Hotel wird ein Zimmermädchen bis Ende dieses MonatS gesucht .

Näheres in der Exped . d . Bl . 5827
Ein solides Mädchen , welches die Hausarbeit gründlich versteht und kochen

kann, , auch mit Kindern umzngehen weiß , wird gegen guten Lohn gesucht .
Näheres zu erfragen in ter Expedition d . Bl . 6459

Ein gebildetes junges Mädchen , welches seither bei einer sehr anständigen
Herrschaft als Kammermädchen servirte , sucht unter bescheid - nen Ansprüchen
eine ähnliche Stelle und konnte sogleich cintreten .

Commissions -Bureau von Gust . Denckcr , Geisbergweg 21 . 6485
Ein solides reinliches Mädchen , das alle Hausarbeit gründlich versteht ,

sucht eine Stelle als Hausmädchen . Das Nähere in der Expedition dieses
Blattes . 6486

Ein Mädchen , welches alle Hausarbeit versteht und nähen kann , sucht eine
Stelle als Hausmädchen Näheres in der Exped . b . Bl . 6487

Ein tüchtiger Hausbursche , welcher lange Jahre in großen Hotels mit
« Uten Zeugnissen conditionirte und sich auf alle Hausarbeiten , Garten¬
arbeiten it . versteht , sucht eine Stelle bei einer Herrschaft , in einem Hotel
aber in einer Restauration und kann sogleich eintreten .

Commissions - Bureau von Gust . Deucker , Geisbergweg 21 . 6488
(Sine gebildete Person , 31 Jahre alt , welche sehr gut englisch spricht , daS

« leidermachen , Putz und Fr -siren gründlich versteht , sucht eine Stelle als
Kammerfrau . Zu erfragen bei Johann Kretzer , Marklstraße No . 42 , unter
dem Uhrthurm . 6489

Eine perfekte Köchin , wie ein braves Hausmädchen , werden für ein Lote !
gefudit . Näheres in der Exped . d . Bl . 649O

Römerberg 26 sind zwei Logis auf den 1 . Januar zu vermiet - « . 6491



K r o n e l e .

Eine Erzählung von Al » ranket ffi ill .

( Fortsetzung au « No 226 . )

„ Um GotteS Wille » , Mutter "
, sagte Jttonck , „ welch einUnKlückhat unSde - n

getroffen ? "

„ Du fragst auch noch ? " erwiderte diese , „ und ich , die ich die schönste Parti «

im Elsaß ausschlug , weil die Familie einen Flecken hatte , ich muß nun erleben , daß

eure Schnorrerin , der ich mehr als einmal Almosen gegeben habe , eS wagt und sich

mit mir verschwägern will . Nein , ich Halle nie geglaubt , eine solche,Schande zu

überleben I Was habe ich denn Böses gethan auf der Welt , solche , Schande zu

erleben ? " Und in ihrem Zorn riß sie ihre Haube von dem Kopf , sodaß ihr langes

Haar , das seit dem Tage ihrer Heiralh nach dem talmudischen Gesetz « kein Mann

mit Ausnahme ihres Gatten gesehen hatte , wie eine Mahne um sie flatterte . „ Hört

mir zu , ihr alle ! Der Sohn von Jakob Seibel — ihr habt den Schnorrer alle

gekannt — sein Sohn will mein Tochtermann werden I Aus ist es mit meinem

Stolz ! Wen Gott dcmüthigen will , dem gibt er Töchter . Sechs Töchter , sagt man ,

sind sechs Stühle im Gehinom . Aber,
" und hier richtete sie sich auf , „ ehe ich meine

Tochter einem Bettler gebe , verkaufe ich fit .
" Und indem sie Kronel « am Arm

faßte , rief sie aufs neue : „ Wer kaust eine miSrathene Tochter ? "

DaS arme Kronele war mehr tobt als lebendig , zitterte an Leib und Leben ,

bis dir Mutter endlich von Hcva und Frau Sommer unterbrochen und beruhigt

wurde . Der Anfall war vorüber , ihr Zorn hatte auSgetobt ; sie ließ sich geduldig ,

immer schluchzend in ihr Zimmer führen , während Kronele den Brief aufhvb , von

dem ihre Mutter nur die ersten Zeilen gelesen hatte .

Der Brief lautete also :

„ Werthe Frau Reich !

„ Sir werden wahrscheinlich diesen meinen Brief und meine Bitte al - eine

strafbare Kühnheit betrachten . Meine Pflicht ist cs aber , sowohl für mich al - für

Ihre liebe Tochter , Ihnen zu schreiben . Ich liebe Ihre Tochter Kronele und fordere

sie von Ihnen förmlich zur Frau .

„ Sie müssen mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen , daß ich nie den geringsten

Schritt that , mir die Liebe Ihres Kindes zu gewinnen , obschon ich sie seitdem ersten

Tage meines Eintritts in Ihr gastfteundliches Haus liebte . Wenn Sic mir di «

Hand Kronele ' ö vcrwcigcrn , so wcrde ich diesen Schmerz als ein gottesfürchtiger

Sohn zu ertragen suchen . Ich bin an das Dulden und Leiden gewöhnt . Ich wenig¬

stens bleibe meiner Liebe und meinem Herzen tteu , sogar wenn Sie Ihr Kind einem

Andern geben . Ja , ich hätte mich zum voraus in mein Schicksal ergeben und mich

mit Freuden dem Glücke Ihrer Tochter geopfert , wenn ich nicht von Andern erfahren

hätte , daß Kronele nicht allein die besten Anttäge auSschlägt und sich meiner noch

erinnert , rornn man mir nicht versichert hätte , daß sie meinetwegen dulde und sogar

LVrpcrlich leide .
"

„ „
"

, „
jtrondt konnte nicht weiter lesen . Thranrn verdunkelten chr dt « Augen . Auch

sie sank fast ohnmächtig auf die Gartenbank , die ihre Mutter foeben verlassen hatte ,

äkS Heva ihr ankündigte , daß die Mutter ruhiger und stiller geworden sei und mit

ihr zu sprechen wünsche und ihr befehle , den Brief von EliaS ihr selbst zu übergebe » .

( Fortsetzung folgt .)

Wiesbadener Theater .

teilte Dienstag den 28 . September : Die Bestaltn . Große Oper in 6 Akten . Mnstk
v

8on Spontini . ticiniu « : Herr Tichat,chck vom KSntzl . Hoftheatcr in Drrtbtn

» l« » ast .



Wiesbadener

Dienstag (Zweite Beilage zu No . 227 ) 28 . Sept . 1858 .

Sodener - Eisenbahn .
Das Publikum wird darauf aufmerksam gemacht , daß mit Donnerstag

d - m 30 .
^
d . Mts . der Dienst auf der Höchst - Sodener - Elsenbahn für das

laufende Jahr eingestellt wird .
Soden im September 1858 .

Der Vorstand
6447 der Sodener Actien - Gesellschaft .

aJflAiV ® * £ *
» ff

® f,ke “ Lebens - und Rentenversicherungs -

suok
^ uussel zahlte an » 31 . Decembcr 1857 nach nur 5jährigem

Gestehen ' D

an versicherten Personen 3,532

o Dersicherungscapital von 12,339,311 FrS .
^ ur Auszahlung kamen bis dahin 83 Sterbefälle mit 222,509 Frö . Da

Hnd ) der Sterblichkeitsberechnnng 174 Fälle zu erwarten waren , so war der

Ä bmM b "

kW 3 . 00Äm ® * “ “ ' » aran,it, ‘

^ ^ o ^ ' ^ brungsbedmgungen sind anerkannt sehr günstig , die Prämien
verbaltnlßmaßig gering .

D ' e Zahl der allein auf die Stadt Wiesbaden fallenden Versiche -

1
bt8 iktzl 43 nut einem Dcrsichcrungscapital von

3 « immer zahlreicherer Betheiligung an einer ebenso guten als wohlthätiawirkenden Sache ladet ergebenst ein
” ¥ 8

Wiesbaden , den 27 . September 1858 .

fi . An
Der Haupt - Agent für bas Herzogthum Nassau .

y ® °
_ __ __

«/ • M . Bremer ,

Ball in Biebrich
^ ? ^ nkestes Donnerstag den 30 . d . M . im Gast -

« 0 - ,
" iur Stadt Wiesbaden "

, wozu einlabet

__________________ Das Comitä .
_

Ruhr - Kohlen .
und Schmiedegries bester Qualität offerirt direct vom Schiff

Hch . Heyman .



8 . Hirsch , Taunusstraße No . 25
,

empfiehlt eine schöne Auswahl
,

seiner anerkannt

vorzüglichen Pianos und Pianinos .

There is a number of excellent pianofoftcs tö be

let at very moderate terms by
S . Hirsch ,

Taunustr . No . 25 .

Chinesisches Haarfärbemittel ä Flacon 4 ) fl . 27 ‘
/2 kr .

aus der Fabrik von Rothe & Comp . in Berlin , Kommandantenstr . 31 .

a Mit diesem kann man Augenbrauen , Kovf - und

Darihaare für die Dauer ächt färben , vom blclffestm

_
Blond und dunklen Blond bis Braun und Schwarz ,

man hat die Farbennüancen ganz in feiner Ge -

MA feffSytTw 3 walt ; bei jedesmaligem Einkämmen mit der Tinktur

wird das Haar einen Schein dunkler . Dkest

Komposition ist frei von nachtheitigen Stoffen .

R ! ® t
'

Das Resultat ist überraschend schön , so erhält

z . B . das Auge mehr Charäkter und Ausdruck ,

wenn die Augenbrauen ct » ,q8 dunkler , gefärbt
’ ' \ werdcn ^ ZDas Färbemittel besteht , jua aus einem

Flaevn und nicht in Caktvn , auch befindet sich die Firwa unter der Gebrauchs¬

anweisung , und ist das Flacon damit gesiegelt , welches ich zu beachten

bitte . Die vorzüglich schonen Farben , die durch dieses Mittel horvorgebracht
werden , übertrtffen Metz bis jetzt Exifiircnde . , i . , . .

Die Niederlage befindet sich in Wiesbaden nur be , dem Herrn Hof -

Frifenr G . A . Sühröcker/Sonncubirgerthor No . 2 . 4374

AuS der Fabrik von Hothe & Oomp . in Berlin .

J Ans dem Tomptoir des Unterzeichneten tverdeu - fÄe t

Arten Staatspapiere md Anlchensloose umge - Z

setzt , und deren verfallene Zinsabschnitte und Ge - O

1 winnste zu den Tagescourftn eingelD . - . 2 >

6355 i &tiphael Herz Sohn ,
»

• Taunusstraße Ro . 30 . >

Zithern , Guitarren , Geiqcn , Mässe , Jitbersaiten , römische

und dentsshe Vivlin - , CcUo - und Contredap - Laiten , Böffen ,

Geigcnkastchen , Notenpulte re . - c . werden verkc » sr , sowie schadhafte

Instrumente rcparirt von » ’ - .

6409 A . Schellenherg , No - ' N .- . ,



6321

Große Burgstraße No . 13 ist eine elegant möblirte Wthnung Don 4
Zimmern lind Küche sogleich z » vermiethen . 5S26

Häfner ^ ässe No . 16 ist der neagebante dritte Stock , bestehend aus <4
Zimmern , Speicherkammer und Zubehör , auf 1 . Octvber zu vermiethen . 4798

He id en berg Nv . 19 eine Stiege hdch ist ein möblirtds Zimmer zu Der -
miethen . t *

5705
Heidenberg 48 ist ein möblirtes heizbares Zimmer zu vermiethen . 6464
Heidenberg No . 88 ist ein möblirtes Zimmer sogleich zuvermiethen . 6462
Kapellenstraße bei C . Baum ist der zweite Stock , bestehend in 3 — 4

Zimmern , 1 Salon , Küche , 4 Dachstuben nnd sonstigem Zlibehbr , ans dort
1 . October zu venniethen .

*
g,99

£ 2
< r * flaHe L ein möblirtes Zimnier mit Kabinet zu vermiethen . 5135

11 Bel - Etage ist ein Sälen nebst zwei Zimmern , schön
moblirt , im Ganzen oder getheilt zu vermiethen . 5211

Ktrchgasse No . 18 sind im zweiten Stock zivei ' ineinandcrgebeüde schön
möblirte Zimmer zu vermiethen . Das Nähere im 2 . Stock daselbst . 5573

Kirchhofgasse No . 60 Bel - Etage ist ein möblirtes heizbares Zimmer zu
vermiethen . 5377

L 0 ulßr Np . 18 . ist . rme krrandklche Wohnung , bestehend aus 2 Zim¬
mern , 2 Kabinetten nebst Küche und Zubehör , an eine stille Familie zu
vermiethen und den 15 . Octvber zu beziehen . 6444

Marktstraße No . 43 ist ein möblirtes Zimmer
isogleich zu vermiethen . 5708

^ /tzgeracksse stfö . 32 ist eine Wohnung im mittleren Stock und eine im
HinterDM « » Ak 4v »n » tctheü . 63 ? 6

§ b er w e berg ässe Lko . 23 ist ein möblirtes Zimmer zu vermiehen . 6463
^ " ^ " gerte Äar ? tstraße Po . 27 ist ein schönes Logis , bestehend in

4 Zimmeni , Küche und Zugehör , auf den 1 . October zu vermiethen . Dos
Nähere zu erfragen bei Louis Schröder . 6464

3n
,

Elneni L « ndhause nahe bei der Stadt sind möblirte Zimmer einzeln iSler
im Ganzen zu vermiethen . Näheres in der Exped . d . Bl . 4665

Auf meiner Sägemühle an der Schwa Ibach er Chaussee ist der zweite
Stock des Vorderhauses im Ganzen oder getheilt zu vermiethen .

re . . , ~
Anton Dochnahl . 5219

" Ente Zimmer sind den 1 . Oktober billig zu vermiethen .Näheres 'Rüeinstraße Ro . 5 im vierten Stock . 5579
tttn fTeimHi ^ wöblirtcs Zimmer mrf den 1 . Octöber zu vermiethen .

M .d >e Expedition d . Bl . 6331
iJtoei ineiUäüdergehende Zimmer itl eiil .' M üeUeren Stadttheile sind zusammen

oder auch etnseln soglach ivevmiechen . -Wo , >sv sagt die Exped . 6133

;5£ Lvftis • Dermiethnngen .
J V

' ■
V. . karfcheinrn tztenstag « u :.d Freit, « «. ) I . . ■

® y auHee ist auf den 1 . Oktober ein freundlich möblirtes
ZuN tN '

e t zu vermiethen . Bei wem , sagt die Exped . d . Bl . 6012
chs platz No . 2 ist ein Logis , möhlirt oder unmöblirt , auf den

1 . Octvber zu vermachen , g321

Frtt -dMchftraße No . 3 ist eine möblirte Wohnung
1 Salon und 6 Zimmer , auf Verlangen auch
Küche , ganz oder getheilt zu vermiethen . « 197



Eine möblirte '
Wohnung 2 — 3 heizbare Zimmer , auf Verlangen auch Küche ,

ist vom 1 . October zu vermiethen . Näheres in der Exped . d . Bl . 5685

In einer sehr frequenten Straße dahier ist ein Laden mit Comptoir und 2

Zimmern zu vermiethen , welcher gleich oder auch erst den I . Januar k. I .

bezogen werden kann . Wo , sagt die Exped . d . Bl . 6465

Zu vermiethen :
1 > In einem Landhause eine schöne umncblirte Wohnung , bestehend au -

1 . Salon , 5 Zimmern , Küche , Keller , Holzremise und 2 bis 3 Mansarden
nebst Mitgebrauch des Gartens , kann sogleich oder auch später bezogen

V werden . - ' , ! : ' 1 ” ”

2 ) Eine unmöblirte Wohnung , bestehend aus 1 Salon , 6 Zimmern , 3

geräumigen Mansarden nebst allem Zubehör , sogleich zu beziehen .
8 ) In einem Landhause in der Nähe des Kursaals ein größere Wohnung ,

mit oder ohne Möbel .
4 ) Ein Landhaus , sehr schön gelegen , in der Nähe der Stadt , bestehend

in 2 Salons , 14 Zimmern , 8 Mansarden , Küche , Keller , Garten und

allem Zubehör .
5 ) Ein kleines Landhaus , bestehend aus 6 Zimmern , 3 Mansarden , Küche ,

. Keller , Garten rc . 1

6 ) Eiu zweistöckiges Landhaus mit einem sehr schönen Garten und Seiten¬

bau , in der Nähe des Kursaals , ist ohne Möbel jahrweise zu . vermiethen ,
dasselbe kann sogleich oder auch später bezogen werden .

7 ) In der Nähe des Kursaals eine möblirte Wohnung , bestehend auS

1 Salon , 4 Zimmern und sonstigem Zubehör .

8s) In einem Laudhause , 15 Minuten von der Stadt entfernt , 2 sehr
> schöne Wohnungen , jede bestehend aus 5 größeren Zimmern , Küche , Keller ,

Garten und Speicher , sogleich zu beziehen .

7z Das Nähere aus dem Commissions Bureau von

€ ? . Leyendecker <f * Comp . ,
269 große Burgstraße . ■.

1,731,1

158

eis

. 10 8 . 84
. 7 e . 46
. 6 8 . 57

fr .
fr .
fr .
fr .

bei Walzen
bei Morn 24 fr . weniger .

13 fr . weniger .
46 fr . mehr .

10 t . 45 fr .
8 8 . 45 fr .

1 Malter Weißmehl i 14 » Pfund netto fastet
1 Malter Roggenmehl
4 ofund Roagkubrod nach t>n ....... . . , i * fr . ,J (<.

8 Pfund gemischtes 83tob nach eigner Erklärung der Verkäufer 17 fr .
— i— ■ in ..... I1 « H ' ■ - n I . ..... .. ' ■ i M— —

Druck und vertag unter Verantwortlichkeit ecu 8L Schellenberg . 7

bei « erste
bei Hafer

Ein großer gewölbter Keller mit Abtheilungen ist zu vermiethen bei > fr ,
Rusuö Walther am Heidenberg . 5938

Friedrichstraße No . 6 ist eine Kellcrabtheilung zu vermiethen . 6466

Mainz , Freitag den 24 . September .

An Früchten wurden auf dem heutigen Markte verkauft zu folgenden
Durchschnittspreisen .

610 Säcke Watzen . . per Sack i 200 Pfund netto

, Morn . . . . , „ 180 ,
135 „ Gerste . . . . . 160 . .

18 . Hafer 120 , . . . . 6 8 . 27
Der heutige Durchschnittspreis hat gegen den in voriger Woche :

bei Waizen 20 ft . weniger .
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